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Nur mal so um dem ganzen die Brisanz und Unkompetenz zu nehmen.

Wenn die Eltern nicht wollen, dass ihr Kind auf die Sonderschule geht muss es das auch nicht.
Selbst dem Überprüfungsverfahren können sie sich eventuell widersetzen, da bion ich mir aber
nciht mehr ganz so sicher.
Aber definitiv ist, dass in Niedersachsen die Eltern das letzte Wort haben. da kann keiner was
machen, es sei denn sie kriegen das Sorgerecht und so weiter entzogen, und so weit wird man
echt nicht gehen.

Mal im ernst, wenn die Eltern sich so übergangen fühlen und anscheinend keiner in ihrer
Umgebung wirklich Ahnung hat, bleiben nur ein paar Sachen die sie tun können und müssen
(wenn es ihnen so wichtig ist!): Schulamt anrufen und nach den genauen rechtlichen
Bestimmungen fragen. Falls sie damit immer noch nicht zufrieden sind, bei nem kompetenten
Anwalt nachfragen.
Bloß nicht irgendwelche Leute fragen die nur Halbwissen verbreiten, das bringt nix und im
Zweifel auch nur Schaden.
besorgt euch die erforderlichen Gesetzestexte oder Erlasse, lest sie euch durch und ihr wisst
was geht und nicht!

LG Sunrise1
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